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Vom schweizerischen Weg zum modernen Staat
Heranreifung eines Staates

Die Eidgenossenschaft ist herangewachsen in einem

jahrhundertelangen Ablauf ohne von den Anfängen an und
durch die Jahrhunderte hindurch zielsicher aufdie
Staatlichkeit und die Funktionsfähigkeit, wie sie sich nunmehr

am Ende des zweiten Jahrtausends darbieten, planvoll
zuzuschreiten. Immer ging es irgendwie voran; selbst

die Glaubensspaltung hat das Gefüge nicht gesprengt.

Ute Schweiz als Staat hat
nicht plötzlich dagestanden, wedei um
1300 odei um 1500, noch piäziset in den

jetzt gefeietten Jahren 1648, 1798 odei
1848. Kein unetwaitetes Ereignis, kein
unvotbeteitetei Zusammenschluss, kein
Kiaftakt aus eigenem oder aus fremdem
Willen hat ein staatliches Gebilde
hervorgerufen. Selbst die Helvetik war nicht
einfach ein französische! Übeifall mit Okkupation

und Diktaten.
Wählend dieses bedächtigen Piozesses

wai die Schweiz in ihiei Existenz von
innen und von aussen hundeitfach gefähidet,
an Dutzenden von Wegkreuzungen zu
fundamentalen Entscheidungen gediängt, zu
tügbaien odei lobensweiten Etgebnissen
gelangt. Teils absichtsvoll, teils deteimi-
nieit, teils klugen Willens, teils unveidient
begünstigt ist aus den Landein und Otten
ein integiieites Staatswesens herangereift.
Im Rückblick betrachtet beinahe ein
historisches Wunden Welche vetbundenen

politischen Gemeinschaften und schliesslich

staatlichen Einheiten sind im
kontinentalen Eutopa ohne Untetbiüche und
dazwischenliegende Auflösungen seit dem

späten Mittelaltet bis an die Schwelle
einet Post-Post-Modeine, holpiig freilich,
insgesamt abei doch geradlinig, dergestalt
vorangeschritten? Welche haben, von
Randbereichen abgesehen, fünfhundert Jahie
lang den territoiialen Umfang und die

geopolitische Gtundsituation gehegt und
behauptet?

Wenn nun doch drei Jahreszahlen
besonders hervorgehoben werden, so werden

sozusagen Etappenziele genannt, mit
Ankunft und Neustart. Sie schliessen

langwierige Entwicklungen ab und setzen
Meilensteine, von wo aus sie Anläufe füt näch¬

ste histotische Petioden nehmen. Dabei
werden sie das Erreichte im wesentlichen
beibehalten und als tragende Pfeiler für
die nächstfolgende Ebene erproben, meist
festigen und votanfühien.

Das Jaht 1648 als das des Westfälischen
Fiiedens steht eistens füi die rechtliche
Loslösung der Eidgenossenschaft vom
Reich, womit ihie schon 150 Jahie zuvor
im Schwabenktieg faktisch erstiittene
Unabhängigkeit und allseitige Reichsfieiheit
als Fteiheit vom Reich — Souvetänität hiess

sie bald einmal — in der Staatenwelt
feststand. Zweitens ist ihie im Dieissigjähii-
gen Ktieg geklätte bewaffnete Neutralität
substantiell und dauethaft gewoiden. Und
dtittens darf man mit Fug diesem Jahr —

trotz der späteren zwei Villmergenkriege,
sozialer und bündischer Konflikte und
selbst des Sondeibundskiieges in einei
konfessionellen Folie - den stabilisierenden

Beginn dei konfessionellen Entspannungen

zuschlagen. Zusammengezogen
sind es Konsensgewissheiten, nationale
Kohätenzen, soziale Angleichungen und
Toleranzbeteitschaften als eidgenössische
Konstanten, die wetteifest weiden.

Im Jahre 1798 diingen die politischen
und ideell-ideologischen Niederschläge
dei Aufklätung und dei euiopaweiten
Ausbreitung det Fianzösischen Revolution
vollends in die Schweiz ein. In Schmach,
Leid, Ttiumph, in bewegten Wandlungen
und Anpassungen weiden in den
nachdrängenden Jahizehnten die Bestandteile
füi den «Modeinen Staat» mit einet tief-
schütfenden Ändetung der Gesellschaft

zusammengetiagen. Veifassungsiecht, Fiei-
heitstechte, Rechtsgleichheit, Staatsoiga-
nisation det tepräsentativen Republik,
notmative Staatsaufgaben weiden zu blei-
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benden konstitutionellen Faktoten. 1798

biingt noch kein Aufatmen und keine be-

fuhigten Gemutet für eine grundlegend
erneute Staatsgemeinschaft. Abei das Jaht
bleibt btennende Fackel füt die
Verabschiedung des Ancien Régime und die

Öffnung auf die unaufhaltsame «neue

Ordnung» zu, der sich die Eidgenossenschaft

als ein in dei europäischen Kultur
und Politik eingefügtes Gemeinwesen
nicht entwinden kann. Wie jeder andere
Staat hat auch sie ihie eigene Geschwindigkeit,

in dei sich die Wandlungen
vollziehen. Phantasievolle Vetsuche mit
restaurativen Rückbindungen samt gewohnten
föderativen Zusammenfügungen kehten
ihre kreative Energie einer neuen, vom
Drang zu massvollen Einheitlichkeiten
miteifassten Staatlichkeit zu.

Dem Jahie 1848 datf durchaus als eine
Art Vollendung gehuldigt weiden. Was die
votangehenden 200 und davon dynamisiert

die letzten 50 Jahre im Hin und Her
der Gemeinschaftsfoimung und schliesslich

in realitätsnahen Vetfassungsentwüi-
fen (1830-1848) etfochten haben, vei-
dichtet sich nun zu einem vervollständigten

modeinen Staat in unangetastetei
Souvetänität inmitten det Staatengemeinschaft

des 19. Jahthundetts: Dei eiste ve-
titable Bundesstaat in Eutopa, die
unbestrittene Republik, die ausgewachsene
Bundesverfassung mit tauglichen
Gliedstaatsverfassungen, ein kohärenter
Nationalstaat, eine liberale und zur Radikalität
geneigte hochgiadige Demokiatie, ein
Gleichheitsstaat, ein Rechtsstaat mit
gesicherten Grundrechten, ein zur
Selbstbehauptung gewillter Staat, eine Neutralität
mit humanitären Ausrichtungen, ein die
kulturellen Basiswerte erkennender und
fördernder Staat, ein Gemeinwesen auf det
Route, die zum Sozialstaat fühlt - sie sind

von 1848 an so eingepflanzt, dass sie sich

von da weg aufrecht kräftigen und in
Selbstsichetheit entfalten können.

Ein europäischer Staat

Die Schweiz ist in Eutopa eingebettet. Sie

etkennt und hegt die «Idee Eutopa» aus

tiefgiündendet Verwurzelung. Sie macht
bedeutende Wandlungen des Erdteils mit,
bevoizugteiweise mit einiget Vetzögetung
und Einschiänkung. Deswegen ist sie vei-
hältnismässig langsam und witkt oft kon-

Verfassungsrecht,

Freiheitsrechte,

Rechtsgleichheit,

Staatsorganisation

der

repräsentativen

RepubUk,

normative

Staatsaufgaben

werden 1798

zu bleibenden

konstitutionellen

Faktoren.

Wer Europa

verstehen will,

wird die Schweiz

verstehen

müssen, und

die Schweiz zu

erfassen, wird

dann gelingen,

wenn der Kern

Europas begriffen

worden ist.

servativ-zutückhaltend, ist so in dei hiet
heiausgehobenen Epoche abei wiedeiholt
voi extremen Ausschlägen oder entbehi-
lichen Umwegen bewahtt geblieben; sie
hat zum Beispiel in dei Zeit des Totalita-
fismus des 20. Jahthundetts mit einem
«hochgemuten Pessimismus» gestützt auf
an sich etfahiene Europawerte standgehalten.

Immerhin: Sie vermag, wenn es ihr
tunlich erscheint, im Gleichschritt mit
anderen Staaten und Gesellschaften Neuem
offen entgegenzugehen, z. B. in dei
Sozialstaatlichkeit, in den Sicherungen des
kollektiven Friedens, in der Gesundheitsvorsorge.

Und sie ist nicht unfähig
vorauszuschreiten, z.B. in wiitschaftlichen, in
technischen, in staatsgrundsätzlichen
Bereichen. Kollektive Freiheit namentlich im
kleiniäumigen Gemeinwesen ist
vorrangiger Wert in Realität - die alleidings
namentlich im 17. und 18. Jahthundert
Einbussen wegen Nachahmungen der
europäischen Verfürstlichungen erleidet — und
geht deutlich vom 19. Jahihundett an vielfach

wegleitend auch zu sicheten individuellen

Freiheiten übet. Seit diesel Zeit ist
die Schweiz Votteitet des demokratischen
Gedankenguts. Weitete eutopäische Wette,
Haltungen, Manieien und Zwecksetzungen

sind ihi eigen gewotden. Sie lässt sich

von europäischer Gesinnung mitziehen
und fühlt sich wahilich «zu Hause» im
europäischen Gefüge. Zugleich öffnet sie sich
ohne Henschaftsanspiüche gegenüber
aussereuropäischen Staaten und
Gesellschaften - das belegen schon ihre einstigen
konfessionellen Leitfunktionen, ihie Ex-

pottindusttie, ihre heimattteuen Auswanderet

— und fühlt europäische Grundwerte
in eine frühe Globalisierung ein, bringt
übei die Meete weltweite Einblicke und
Entfaltungsmöglichkeiten zuiück.

Der Satz ist nicht übetheblich gemeint,
vielmeht die Wiedetgabe altet Etfahtun-
gen: Wer Euiopa vetstehen will, wiid die
Schweiz vetstehen müssen, und die Schweiz

zu etfassen, witd dann gelingen, wenn det
Kein Eutopas begriffen worden ist. Seit
1648 hat sich die duichdtingende
Verknüpfung — selbst durch die Phase des

monarchischen und alsdann republikanischen

Nationalstaats betont nach 1848 bis
weit ins 20. Jahihundett hinein — nicht
aufgelöst. Wenn nunmehr drei Jubiläumsjahre

gefeiert werden, so sind es zugleich
Besinnungen datauf, dass alle drei von euio-
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päischen Entwicklungen und Beben

ausgegangen sind und Europa als Idee und
Realität zui Seite haben. Alleidings sind
die endgültige Ablösung vom Reich, die

nut beschtänkte Anhänglichkeit an
europasichtige Revolutionieiungen und
insbesondere die recht frühe Ausbildung eines

eigenwilligen Liberalismus, der den Staat

akzeptiert und umsorgt, Signale dafüi,
dass die Eidgenossenschaft Distanz und
Selbstordnungen wahrt und durchhält. Sie

ist in ihrer Europazugehörigkeit nui
geringfügig simpler Nachahmer. Sie wahrt
materiell und institutionell weitgehend
das eigene Gepräge. Die 1648 schliesslich

abgeschnittene Reichsbindung zeigt eine
Grundmentalität dei Eigenständigkeit,
derentwegen sich die formende und
geformte Eidgenossenschaft keinem europäischen

Vetbund politischei Natut bis jetzt
zugesellt hat. Sie ist - als Staat - füt sich,
und sie ist es nicht ungetn. Doch auch dies

ist letztlich und getade eutopäisch.

«Sonderfall Schweiz»?

Die Schweizei selbst, doch veibreitet auch
das Ausland, bezeichnen die Schweiz oft
als «Sonderfall» inmitten der
Europazugehörigkeit. Bald ist es eine Begründung
für spezifische Gestaltungen und Abgrenzungen

gegenübei dem Staatlichen und
Gesellschaftlichen der umgebenden Welt,
bald ist es Voiwutf und Selbstanklage

wegen angebliche! Votteilsverschaffungen
und selbstsüchtigen Verhaltens dei
Nation, die die Solidarität mit allei Welt
gelobe, jedoch regelmässig auch einen eigenen

Nutzen kompensatorisch heraushole.
In dei Tat haben die Jahre 1648, 1798 und
1848 manche Eigenheiten dei Stiuktuien,
Funktionen, Gebaren und Mentalitäten
sanktionier odei eingeblacht, an denen

Büigeischaft und Staatsleitung wesens-

gemäss bis heute festgehalten haben. Vieles

davon diente und dient det eigenen Et-

haltung und einem kontinuieilichen,
wiewohl modeiaten Foitschiitt. Dank dessen

ist abei tiotz uispiünglich hindeilichen
Votaussetzungen ein Hochleistungsstaat
und eine wache und weltoffene Gesellschaft

herangediehen, die als modetnei
Staat und aufgeschlossene Sozietät einen
beachtlichen Stand zu eneichen und einen

- wenn man das Woit als bescheiden

gemeint aufnimmt - veilässlichen Nutzen

Die Schweiz

hat, wenn sie

existieren

will, den

geschichtlichen

und poUtischen

Gesetzlichkeiten

zu folgen.

Die alte Eidgenossenschaft

erwuchs aus dem

Zusammengehen von

bodenständigen
Bergbauern und beweglichen
Stadtbürgern. Die Luzerner

beschwören den

Bund 1332 auf dem

Weinmarkt.

füi die Staatengemeinschaft zu eibtingen
vermag.

Die Schweiz ist doch wohl kein
pejorative! «Sondetfall». Und mit dem, was sie

Taugliches heivoibiingt, eihebt sie sich
nicht übet andeie Staaten und Gesellschaften.

Die westlichen Staaten namentlich
haben duichwegs vieleilei Gesichtet, und
keinei bildet eine Handlungseinheit der
rechtlichen und moralischen Fehlerlosig-
keit. Die Schweiz hat, wenn sie existieren
will, den geschichtlichen und politischen
Gesetzlichkeiten zu folgen. Und diese
gehen votdeihand nicht allein im Stieben
nach geiechtem Fiieden und ausgeglichene!

Fieiheit auf, sondern folgen notge-
diungen auch den Regeln det realen
Staatlichkeit und der gesellschaftlichen,
einschliesslich dei wittschaftlichen Ktäfte:
Macht und Wettbeweib sind bei ihnen
und diese bestimmen politisches und
gesellschaftliches Tun und Geschehen mit.
Die Eidgenossenschaft mag sich begtünde-
tetweise als Sondetfall im etsttebenswer-
ten Sinne deuten, wenn sie Macht bändigt
und richtiges Recht duichsetzt. Sie daif

mm
%Bm.j~jj*
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Alleingang

auszuhalten

und gleichwohl

Verbundenheit

zu pflegen,

charakterisiert

unsere

auswärtigen

Beziehungen.

sich herausnehmen, jenen Staaten und
gesellschaftlichen Zusammenschlüssen, die
sich in einei Übetmacht eigehen, ihie
Voibehalte deutlich zu machen. Veitiefte
Festigkeit bei Demokiatie, Recht, föderative!

Oidnung, soziale! Gerechtigkeit und
realer Sicherheit sind Versuche des Kleinstaats,

als Sondeifall dei Ausgleichs- und
Konsensfähigkeit ohne devote Haltung im
Selbst-Stand den übetdehnten Mächtigkeiten

entgegenzutieten.
Die Schweiz hat ihie Individualität. Sie

ist eigenwillig, nicht unteiweifungsbeieit
und demzufolge oft unbequem; sie sieht in
ihrem kleinen Raum mit einet spannungs-
leichen inneien Pluralität und zugleich
einet stabilisieren Zusammenfügung ihre
Identität. Alleingang auszuhalten und
gleichwohl Veibundenheit zu pflegen,
charakterisiert ihre auswältigen Beziehungen.
Sie veikehit nicht in einem mythischen
Heroismus, sondern in praktikable! und
rationaler Ausrichtung, die im
ökonomisch-technologischen Zeitalter dem Kleinen

Chancen gibt, dem Kolossalen zu
wideistehen. Die drei Jahie, denen die
Jubiläen gelten, haben ihie Beiträge zur
heutigen Identität erbracht. Die Gegenwart
hält die wesentlichen bis jetzt in ihiei Obhut

odei tiägt sie als Eigenait und Dauet-
pioblem dieses Bundesstaates und seinet
Gesellschaft mit sich. Veiloien ist die ttag-
fähige Identität bis jetzt nicht, auch wenn

übetspitztet Intellektualismus es zyklisch
mit Eifet ankündet.

Reformbereitschaft und
Reformskepsis

Dei standfeste Staat braucht Institutionen,

Aufgabenstellungen, Aktivitätsfähigkeiten

inmitten einet Gesellschaft, die ihn
will und ihre eigenen komplementären
Möglichkeiten ansttengt. 1848 weiden
Elemente dieset Kongiuenz mit dei
Bundesverfassung und den begleitenden
Kantonsverfassungen ausgedrückt, und 1874

bestätigt sie det Bund in einet Totalie-
vision. Den seithei aufkommenden Än-
detungsbedütfnissen gegenübei heiischen
zwei hauptsächliche Haltungen voi. Einetseits

weiden Gesamtievisionen als Zeichen
des etwünschten Fottschiitts begrüsst,
andererseits als Risiko vermieden. Belässt

man die Verfassung, wird Stabilität voi-
gezeigt, jedoch die Gefahi provoziert, dass

interpretierende Wuchetungen einsetzen
und die angelegte Veifassung eisticken.
Ändett man sie, schiessen Fehlgriffe des

planenden Übetlegens und missglückte
Anlagen einet Neuotdnung in die Höhe.
Politisch sind Mehrheiten für gerundete
und voranschreitende Werke schwer
erhältlich. Die Büigetschaft des 20.
Jahrhunderts — und das nicht nut in dei
Schweiz — sieht, im Gegensatz zu ihten

>HEg*!_^._lliXit"'"
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Stehet auf, Eidgenossen, benutzet die gegenwärtige Volksentrüstung zur Rettung des Vaterlandes, zur
Schaffung einer neuen gerechten Bundesverfassung. Lith.: J. Werner in Herisau.
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Votvätetn des 19. Jahthundetts, zudem
ihre politischen Interessen und Erfüllungen

in anderen Entscheidungen und
Gestaltungen denn in abstrakten Rechtsnormen

hoher Stufe; Verfassungsgebungen
sind derzeit keine hohen Attraktivitäten.

Mit det Veifassung und ihien Revisionen

sind übrigens auf die Dauei die

Änderungen in der gebotenen Breite und Ver-

ankeiung noch nicht etteicht. Es geht um
mehi. Man mag es als Refotmen schlechtweg

bezeichnen, ungeachtet dei eingesetzten

Rechtssetzungsfotmen, und es gibt
einschneidende Refoimen, denen ein rechts-
normativer Ursprung überhaupt nicht
zufällt. Seit dem Übetgang ins 20. Jaht-

1648, 1798, 18 4- DATEN ZUR SCHWEIZ

hundeit, eiheblich gesteigeit von dei
Jahrhundertmitte an, beschleunigen und
vermehren sich die Veränderungen materiell
und im Verfahren. Die Liste der reformbedürftigen

Themata ist lang, doch tatsächlich

nui begrenzt auf dem Weg von Veifas-
sungsrefoimen aufnehmbai.

Was 1648 Heilung und Etneuetung
ausmachte, 1798 in die europäisch-atlantische

Modernität einzuschwenken suchte,
1848 die volle Staatlichkeit zustande
brachte, ist 1998 unteiwegs, um in einer
veränderten Zeit weitethin Problemlösungen

zu eneichen, dank detet dei Staat
Schweiz sich zu behaupten imstande
bleibt.

Sechs Themata mögen als Beispiele dienen
Erstens sind es die innen- und aussenpolitisch offenen Fiagen, wie sich die
Eidgenossenschaft mit den europäischen Vergemeinschaftungen - vorab mit der EU

- angemessen zurechtfindet und wie das sinnvolle Veihältnis sich ausnehmen kann.
In zweiter Linie sind die stiuktuiellen und funktionellen Staatsgestaltungen soweit
Refoimen zuzuführen, dass ein «menschengerechter Effizienzstaat» in einei
hinreichend sublimietten Gesellschaft auszuschreiten befähigt ist. Drittens sind jene
Festlegungen zu treffen, die die wiiksame halbdirekte Demokratie eifotdert, um in der

Europäisierung, Globalisierung und Regionalisierung eine zureichende Gestalt zu
bewahren. In vierter Linie geht es datum, das veinunftgetragene Verhältnis einei
demokratisch, lechtsstaatlich und föderativ gesonnenen Staatsgemeinschaft zut hetaneilen-
den Infotmationsgesellschaft zu finden. Fünftens ist dem Nationalen dei gehötige Platz
anzuweisen und zu sichein, votweg mit zeitgemässen Integrationsprozessen, mit
staatsinternen Aufteilungen und schliesslich praktikablen Einordnungen in supranationalen

und internationalen Institutionen und Handlungen. In sechster Linie drängt sich
unausweichlich die Frage zu, wie die Leitung dieses Staates füi die erneuten Situationen

und Einrichtungen auszufotmen sei und wie sich die Leitbildet dei fühlenden
Petsonen ausnehmen sollten. Die Refoimvotgänge sind nicht auf kurze Frist und
schlagaitig votkehibai. Ungleichzeitigkeiten sind trotz den Zusammenhängen in Kauf
zu nehmen. Massgeblich ist indessen, dass Enetgie und gehörige Anstrengungen
aufgenommen und nicht leichtfertig unterbrochen werden.

Die Schweizerische Eidgenossenschaft verdankt ihre Lebensfähigkeit vor
allem dem Geiste des Masshaltens und des Vertrauens, jenem •ethischen
Kollektivismus-, wie er ihre Bevölkerung von alters her beseelt und

zusammenhält. Stellt man auf die grossen Linien ab, so geht unverkennbar
ein Grundzug zu vernünftigem Ausgleich, zu gesunder Kompromissbereitschaft
durch die ganze Schweizergeschichte. Nur dank der altererbten kommunalen
Gemeinschaftsethik konnte es der Eidgenossenschaft gelingen, die

vielfältigsten Gegensätze auf dem Boden der Freiheit friedlich zu überbrücken:
die Gegensätze zwischen Bürgern und Bauern, zwischen Katholiken und

Protestanten, zwischen Germanentum und Romanentum, zwischen Staat und

Individuum, zwischen Bund und Kantonen, zwischen Kapital und Arbeit.

Aus: Adolf Gasser, Gemeindefreiheit als Rettung Europas, Basel 1947, S. 86.

Es gibt

einschneidende

Reformen,

denen ein

rechtsnormativer

Ursprung

überhaupt

nicht zufällt.
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